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ZUSTELL- UND LIEFERANSCHRIFT   Husarenstraße 30, 53117 Bonn 

VERKEHRSANBINDUNG   Straßenbahn 61, Husarenstraße 

    

 

POSTANSCHRIFT  Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit,  
Postfach 1468, 53004 Bonn 

   
 

 
 

 
 
 
 

   BETREFF   Ihre Bitte um Vermittlung bei der Anfrage „Hausausweise für das Auswärtige 
Amt“ [#49077]  
 

Sehr geehrte Frau ████,  

vielen  Dank  für  Ihr  Schreiben  an  den  Bundesbeauftragten  für  den  Datenschutz  und 
die Informationsfreiheit (BfDI) vom 6. Juni 2019. 

Jeder kann den Bundesbeauftragten für die Informationsfreiheit anrufen, wenn er /sie 
sein/ihr  Recht  auf  Informationszugang  nach  dem  Informationsfreiheitsg esetz  des 
Bundes als verletzt ansieht.  Der Bundesbeauftragte für die Informationsfreiheit kann 
die öffentlichen Stellen zu einer Stellungnahme auffordern, gegebenenfalls vermitteln 
und  auf  ein  ordnungsgemäßes  Verfahren  hinwirken.  Allerdings  kann  er  den  Behör-
den keine Weisungen erteilen.  

Gegen  eine  ablehnende  oder  einschränkende  Entscheidung  über  den  Antrag  auf 
Informationszugang sind der Widerspruch und die Verpflichtungsklage möglich.  

Vorliegend  hatten  Sie  mit  form-  und  fristgerecht  Widerspruch  gegen  den  teilweise 
ablehnenden  Bescheid  des  Auswärtigen  Amtes  (AA)  eingelegt.  Diesen  hat  das  AA 
mit  Bescheid  vom  4.  Juni  2019  zurückgewiesen.  Daraufhin  hatten  Sie  sich  an  den 
BfDI  gewandt.  Nach  abgeschlossenem  Widerspruchsverfahren  kann  eine  verbindli-
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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen bei 

allen Antwortschreiben unbedingt an. 
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che, rechtskräftige Aufhebung der Verwaltungsentscheidung jedoch nur durch das 

Verwaltungsgericht erfolgen. Eine Vermittlung durch den BfDI ist in diesem Verfah-

rensstadium leider nicht mehr möglich.  

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Schlögel 
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